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 Veröffentlicht am 17.12.1985

Norm

MRG §45

Rechtssatz

Die Erhöhung der Kategoriehöchstsätze führt kraft der gesetzlichen De2nition des Erhaltungsbeitrages auch ohne

vorangegangenes diesbezügliches Begehren des Vermieters zur gleichzeitigen Erhöhung des Erhaltungsbeitrages. Hat

sich der Vermieter einmal zur Vorschreibung des Erhaltungsbeitrages entschlossen, so muß der Mieter mit der

Dynamisierung des Erhaltungsbeitrages entsprechend der Dynamisierung der Kategoriehöchstsätze rechnen.
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